
  
 

 
Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung des Finanzausschusses der Stadtvertretung der Reuterstadt 

Stavenhagen  
vom 14.01.2025 

 
Top 7.1 Gemeinsamer Antrag Fritz-Reuter-Festspiele 2025 

 
 
Herr Kokel erklärt, dass sich alle Fraktionen der Stadt darüber einig sind die Fritz-Reuter-Fest-
spiele in Stavenhagen zu manifestieren. Herr Jahn erarbeitet derzeit ein Finanzkonzept, dass 
auf der nächsten Stadtvertretung auch vorgestellt werden soll. Im Haushaltsplan 2025 sollen 
25.000 € eingeplant werden. Der Antrag wird auch im Hauptausschuss und in der Stadtvertre-
tung beraten. 
 
Herr Golisch stellt klar, dass die Durchführung der Fritz-Reuter-Festspiele für die Reuterstadt 
oberste Priorität haben sollte. Der Bürgermeister soll mit diesem Antrag auf die Bedeutung hin-
gewiesen werden und es soll signalisiert werden, dass sich alle Fraktionen für die weitere 
Durchführung der Fritz-Reuter-Festspiele aussprechen. 
 
Beschluss: 
Die Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen bekennt sich zu den „Fritz-Reuter-Festspie-
len“ als kulturelle Dachmarke und beschließt deren Durchführung vom 11.07.2025 bis 13.07. 
2025. 

Zur finanziellen Unterstützung wird ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von 25.000 Euro im Rah-
men des Haushaltes 2025 bereitgestellt. 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie dem 
„Beirat für Kunst und Kultur bei Reutermuseum“, dem Fritz-Reuter-Literaturmuseum u.a. neben 
der inhaltlichen Ausgestaltung eine Gesamtfinanzierung sicherzustellen. Durch Ausschöpfung 
von  Möglichkeiten der Aquirierung von Fördermitteln und anderer finanzieller Zuwendungen 
soll zur Entlastung des städtischen Haushaltes beigetragen werden. 

Zur Fortführung der „Fritz-Reuter-Festspiele“ nach 2025 sind jeweils jährliche Beschlüsse zu 
fassen. Dazu sind Evaluationen der Festspiele 2024 und 2025 vorzunehmen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

7 0 6 6 0 0 

*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 

 
 


